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Landkreis Jerichower Land 
Der Landrat 
 

Allgemeinverfügung des Landkreises Jerichower Land zur Umsetzung der Meldungen der 
Einrichtungen und Unternehmen nach § 20a IfSG an das Gesundheitsamt 

 
Auf Grund des Erlasses des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung des Landes 
Sachsen-Anhalt über das Vorgehen der unteren Gesundheitsbehörden bei der Umsetzung der einrichtungs-
bezogenen Impfpflicht nach § 20a des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) vom 4. März 2022 gem. § 19 Abs. 3 
Satz 1 des Gesundheitsdienstgesetzes Sachsen-Anhalt (GDG LSA) erlässt der Landkreis Jerichower Land 
folgende Allgemeinverfügung gem. § 20a Abs. 1, 2 und 4 IfSG i. V. m. §§ 4 Abs. 1, 19 Abs. 2 Satz 1, 3 GDG 

für den Landkreis 
Jerichower Land 
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LSA zur Umsetzung der Meldungen der Einrichtungen und Unternehmen nach § 20a IfSG an das Gesund-
heitsamt des Landkreises Jerichower Land: 

 
I. Zur Umsetzung des § 20a IfSG ergeht folgende Regelung 
 

1. Die Einrichtungen und Unternehmen nach § 20a Abs. 1 Satz 1 IfSG sind verpflichtet, an das Ge-
sundheitsamt des Landkreises Jerichower Land Daten von Personen gemäß § 20a Abs. 2 Satz 2 
IfSG in digitaler Form über ein zu diesem Zweck beim Gesundheitsamt eingerichtetes Internetportal 
- https://www.lsaurl.de/impfpflicht_JL - 
zu übermitteln. Die Meldung kann nach Anmeldung im Meldeportal oder mittels einer im Meldeportal 
zum Download bereitgestellten, standardisierten Meldeliste erfolgen. Eine Meldung per E-Mail ist 
nicht zulässig. 
 

2. Personen, die der einrichtungsbezogenen Impfpflicht nach § 20a Abs. 1 Satz 1 IfSG unterliegen und 
freiberuflich bzw. selbstständig tätig sind, haben die Meldung über einen fehlenden Nachweis für 
sich selbst an das Gesundheitsamt in digitaler Form über ein zu diesem Zweck beim Gesundheits-
amt eingerichtetes Internetportal - https://www.lsaurl.de/impfpflicht_JL - zu übermitteln. Die Meldung 
kann nach Anmeldung im Meldeportal oder mittels einer im Meldeportal zum Download bereitgestell-
ten, standardisierten Meldeliste erfolgen. Eine Meldung per E-Mail ist nicht zulässig. 
 

3. Die Einrichtungen und Unternehmen nach § 20a Abs. 1 Satz 1 IfSG sind verpflichtet, an das Ge-
sundheitsamt des Landkreises Jerichower Land Daten von Personen gemäß § 20a Abs. 4 Satz 2 
IfSG deren Nachweis nach § 20a Abs. 2 Satz 1 ab dem 16. März 2022 seine Gültigkeit auf Grund 
Zeitablaufs verliert, in digitaler Form über ein zu diesem Zweck direkt beim Gesundheitsamt einge-
richtetes Internetportal - https://www.lsaurl.de/impfpflicht_JL - zu übermitteln. Die Meldung kann 
nach Anmeldung im Meldeportal oder mittels einer im Meldeportal zum Download bereitgestellten, 
standardisierten Meldeliste erfolgen. Eine Meldung per E-Mail ist nicht zulässig.  

 
4. Personen, die der einrichtungsbezogenen Impfpflicht nach § 20a Abs. 1 Satz 1 IfSG unterliegen und 

freiberuflich bzw. selbstständig tätig sind und deren Nachweis nach § 20a Abs. 2 Satz 1 ab dem 16. 
März 2022 seine Gültigkeit auf Grund Zeitablaufs verliert, haben, soweit nicht innerhalb eines Mo-
nats nach Ablauf der Gültigkeit des bisherigen Nachweises ein neuer Nachweis nach § 20a Abs. 2 
Satz 1 IfSG besteht, die Meldung über einen fehlenden Nachweis für sich selbst an das Gesund-
heitsamt in digitaler Form über ein zu diesem Zweck beim Gesundheitsamt eingerichtetes Internet-
portal - https://www.lsaurl.de/impfpflicht_JL - zu übermitteln. Die Meldung kann nach Anmeldung im 
Meldeportal oder mittels einer im Meldeportal zum Download bereitgestellten, standardisierten Mel-
deliste erfolgen. Eine Meldung per E-Mail ist nicht zulässig. 

 
5. Sind in einer Einrichtung oder Unternehmen externe Dienstleister tätig, deren Beschäftigte der Nach-

weispflicht des § 20a IfSG unterliegen und besteht zwischen der Einrichtungs- oder Unternehmens-
leitung und dem Drittunternehmen (externer Dienstleister) eine Vereinbarung zur Auftragsverarbei-
tung dieser Daten, ist das Drittunternehmen als Auftragnehmer verpflichtet die Daten der Beschäftig-
ten, die keinen Nachweis nach § 20a Abs. 2 oder Abs. 4 IfSG vorgelegt haben, selbst zu erheben 
und an das Gesundheitsamt in digitaler Form über ein zu diesem Zweck direkt beim Gesundheitsamt 
eingerichtetes Internetportal - https://www.lsaurl.de/impfpflicht_JL - zu übermitteln. Die Meldung 
kann nach Anmeldung im Meldeportal oder mittels einer im Meldeportal zum Download bereitgestell-
ten, standardisierten Meldeliste erfolgen. Eine Meldung per E-Mail ist nicht zulässig. 
 

6. Die Meldungen nach Nummer 1 bis 5 haben nach § 20a Abs. 2 Satz 2 IfSG unverzüglich zu erfol-
gen. Unverzüglich wird mit einer Frist von zwei Wochen bemessen. Die Frist endet für die Meldun-
gen nach Nummer 1 und 2 am 30. März 2022.  

 
7. Die sofortige Vollziehung gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO wird angeordnet. 

 
 
II. Öffentliche Bekanntgabe, Inkrafttreten  

 
1. Diese Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt für den Landkreis 

Jerichower Land als bekanntgegeben und tritt am 16. März 2022 in Kraft. 
 
2. Diese Allgemeinverfügung kann im Gesundheitsamt des Landkreises Jerichower Land, Brandenbur-

ger Straße 100, 39307 Genthin, zu folgenden Öffnungszeiten eingesehen werden:  

https://www.lsaurl.de/impfpflicht_JL
https://www.lsaurl.de/impfpflicht_
https://www.lsaurl.de/impfpflicht_
https://www.lsaurl.de/impfpflicht_
https://www.lsaurl.de/impfpflicht_
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Montag, Mittwoch, Freitag: 9:00 Uhr - 12:00 Uhr, 
Dienstag:   9:00 Uhr - 12:00 Uhr und 13:00 Uhr - 16:00 Uhr 
Donnerstag:   9:00 Uhr - 12:00 Uhr und 13:00 Uhr - 17:00 Uhr 
 

 
III.  Hinweis auf die Folgen von Zuwiderhandlungen 
 

1. Zuwiderhandlungen gegen die in dieser Allgemeinverfügung festgelegten Pflichten können nach § 
73 Abs. 1a Nr. 7e, Abs. 2 IfSG als Ordnungswidrigkeit verfolgt und mit einer Geldbuße bis zu zwei-
tausendfünfhundert Euro geahndet werden.  

 
2. Im Falle der Nichtbeachtung der Anordnungen dieser Allgemeinverfügung kann das für die Ausfüh-

rung des IfSG und der darauf beruhenden Rechtsverordnungen und Allgemeinverfügungen zustän-
dige Gesundheitsamt des Landkreises Jerichower Land die Allgemeinverfügung mit Mitteln des Ver-
waltungszwangs durchsetzen. 

 
IV. Begründung 
 
Die Landkreise und kreisfreien Städte sind für die Umsetzung des § 20a IfSG insbesondere nach den Rege-
lungen der §§ 4 Abs. 1, 19 Abs. 2 Satz 1, 3 GDG LSA zuständig. 
 
Für die einheitliche Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht nach § 20a IfSG ist eine im Land 
Sachsen-Anhalt abgestimmte und flächendeckende Vorgehensweise zur Bewältigung der Corona-Pandemie 
entscheidend.  
 
Neben der gesetzlichen Meldung von nicht immunisierten Mitarbeitenden der Einrichtungen und Unterneh-
men nach § 20a Abs. 2 Satz 2 IfSG ist es erforderlich, dass Personen, die der einrichtungsbezogenen Impf-
pflicht nach § 20a Abs. 1 Satz 1 IfSG unterliegen und freiberuflich bzw. selbstständig tätig sind, die Meldung 
über einen fehlenden Nachweis für sich selbst direkt an das Gesundheitsamt übermitteln. Nur so kann eine 
effektive Kontrolle der einrichtungsbezogenen Impfpflicht auch für diesen Personenkreis erfolgen. Rechts-
grundlage hierfür ist § 20a Abs. 2 Satz 3 IfSG in Verbindung mit dem Erlass des Ministeriums für Arbeit, So-
ziales, Gesundheit und Gleichstellung vom 4. März 2022.  
 
Gleiches gilt für die Meldepflichten nach § 20a Abs. 4 IfSG hinsichtlich der Nachweise, die ab dem 16. März 
2022 ihre Gültigkeit auf Grund Zeitablaufs verlieren. Auch hier ist es neben der gesetzlichen Meldung von 
nicht immunisierten Mitarbeitenden der Einrichtungen und Unternehmen nach § 20a Abs. 4 Satz 2 IfSG er-
forderlich, dass Personen, die der einrichtungsbezogenen Impfpflicht nach § 20a Abs. 1 Satz 1 IfSG unterlie-
gen und freiberuflich bzw. selbstständig tätig sind, die Meldung über einen fehlenden Nachweis für sich 
selbst direkt an das Gesundheitsamt übermitteln. Nur so kann eine effektive Kontrolle der einrichtungsbezo-
genen Impfpflicht auch für diesen Personenkreis erfolgen. Rechtsgrundlage hierfür ist § 20a Abs. 4 Satz 3 
i. V. m. Abs.2 Satz 3 IfSG in Verbindung mit dem Erlass des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit 
und Gleichstellung vom 4. März 2022.  
 
Sind in einer Einrichtung oder Unternehmen externe Dienstleister tätig, deren Beschäftigte der Nachweis-
pflicht des § 20a IfSG unterliegen und keinen Nachweis vorgelegt haben, so sind deren Daten im Grundsatz 
auch von der Einrichtungs- oder Unternehmensleitung zu übermitteln, auch wenn diese nicht Arbeitgeber 
dieser Personen ist. Soweit jedoch zwischen der Einrichtungs- oder Unternehmensleitung und dem Drittun-
ternehmen (externer Dienstleister) eine diesbezügliche Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung dieser Daten 
besteht, wird klargestellt, dass in diesem Fall das Drittunternehmen als Auftragnehmer zur Übermittlung der 
Daten an das Gesundheitsamt über das Meldeportal verpflichtet ist. 
 
Die sofortige Vollziehung dieser Verfügung gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO ist im überwiegenden öf-
fentlichen Interesse geboten. Für die Anordnung der sofortigen Vollziehung besteht ein überwiegendes öf-
fentliches Interesse, weil die sofortige Durchsetzung der Anordnung mit Rücksicht auf das erhöhte Infekti-
onsrisiko, welchem die vulnerablen Personen durch die Personen ausgesetzt werden, die nicht vollständig 
immunisiert sind, geboten ist. Das Privatinteresse hat gegenüber dem öffentlichen Interesse an dem Schutz 
der vulnerablen Personen zurückzutreten. Ein Abwarten der Unanfechtbarkeit liefe den mit den Verfügungen 
verfolgten Ziel des Schutzes der vulnerablen Personen zuwider. Bei einem Abwarten der Unanfechtbarkeit 
bestünde das erhöhte Infektionsrisiko fort, sodass die vulnerablen Personen einer erhöhten Gefahr ausge-
setzt blieben. 
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V. Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach der öffentlichen Bekanntgabe Wider-
spruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Landkreis Jerichower 
Land, Bahnhofstraße 9, 39288 Burg einzulegen.  
 
Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die in dieser Allgemeinverfügung enthaltenen Regelungen haben 
keine aufschiebende Wirkung.  
 
Burg, den 15. März 2022 
 
 
 
gez. Dr. Burchhardt  
Landrat  
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